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DISPENSATION VOM OBLIGATORISCHEN SPORTUNTERRICHT 
 

Grundsatz: "Der Besuch des Sportunterrichts ist für Berufslernende obligatorisch". 
 

Gesetzliche Grundlagen und Erlasse 

 BV Art. 68.3 

 BG über die Förderung von Turnen und Sport vom 17. März 1972, Art. 2.1 (Stand: 1. Januar 2008) 

 Artikel 53 Absatz 1 der Verordnung vom 23. Mai 2012 über die Förderung von Sport und Bewegung (SpoFöV), 

 BBT / Rahmenlehrplan für den Sportunterricht an Berufsschulen vom September 2014 

 Schullehrplan Sport des BBZ IDM Thun vom 01.08.2017 

 

 Gewährung von Dispensationen: Kriterien und Grundsätze der Anwendung 

Schriftlichen Anträgen auf längere Dispensation vom obligatorischen Sportunterricht (1 – 2 Semester) kann 
fallweise aus medizinischen oder aus sportlichen Gründen stattgegeben werden. 

Bezüglich der Genehmigung von Dispensationen vom obligatorischen Sportunterricht ist das BBZ IDM Thun 
um eine transparente und kriterienorientierte Anwendungspraxis bemüht. 
 

 Anträge aus medizinischen Gründen 

Auf einem dem Antrag beigefügten ärztlichen Attest basierend, werden medizinisch begründete 
Dispensationsgesuche im Normalfall für den beantragten Zeitraum bewilligt. 
 

 Anträge aus sportlichen Gründen 

 Dispensationsanträge von Leistungssportlern (u.a. Inhaber/innen Swiss Olympic Talents Card, Angehörige 
nationaler Auswahlmannschaften) bedürfen der individuellen Begutachtung. Dem Fachgruppenleiter Sport 
steht in diesem Zusammenhang die beratende Funktion eines Sport-Koordinators zu. 

 Das Gesuch beinhaltet zwingend: 

- Trainings- und Spielpläne (Anzahl, Ort und Zeit von Trainingseinheiten ebenso wie von Wettspielen 
bzw. Wettkämpfen) 

- Swiss Olympic Talents Card (wenn vorhanden) 
- Klassenzuteilung am BBZ IDM 
- Unterschriften Lernende(r), Ausbildungsverantwortliche(r),gesetzliche Vertretung,  

Vereinsvertreter/in 
- Telefonnummern und Mailadressen Lernende(r), Ausbildungsverantwortliche(r), 

gesetzliche Vertretung, Vereinsvertreter/in 

 Eine aufgrund von sportlichen Erwägungen gewährte Dispensation hat maximal für die Dauer des 
laufenden Schuljahres Gültigkeit.  
 

 Zuständigkeiten für Dispensationen 

 aus medizinischen Gründen: Leitung der zuständigen Fachabteilung. 
 

 aus sportlichen Gründen: Abteilungsleitung ABU und Sport 
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